
Anlage 3 

1. Änderung vom ….. 
zur Wahlordnung für die Wahl 

der direkt zu wählenden Mitglieder des Integrationsrates 
 
 
 

Aufgrund der §§ 7, 27 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666, SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in 
Kraft getreten am 24. April 2019, hat der Rat der Stadt Meerbusch in seiner Sitzung am 
…. folgende 1. Änderung zur Wahlordnung für die Wahl der direkt zu wählenden Mit-
glieder des Integrationsrates vom 20. Februar 2014 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
In § 1 Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 
„Sie gilt gleichermaßen für die Wahl eines Integrationsschusses, sofern ein solcher ge-
bildet wird.“ 
 
 

§ 2 
 
(1) In § 10 Absatz 11 wird die Zahl 48 durch die Zahl 59 ersetzt. 
 
(2) In § 10 Absatz 12 wird die Zahl 39 durch die Zahl 47 ersetzt. 
 
 

§ 3 
 
Diese I. Änderung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 


